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Ausgangsbedingungen 
Bevölkerungsentwicklung und Baufortschritt in Berlin 2001 - 2018 
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Bevölkerungsentwicklung Baugenehmigungen Fertigstellungen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Bevor auf die aktuelle Strategien Berlins zur Stärkung Rolle kommunaler Wohnungsbestände für die Wohnungsversorgung in Berlin eingegangen wird, sollen die Ausgangsbedingungen der wechselhaften Wohnungsmarktentwicklung und dem daraus folgenden Umgang mit kommunalen Wohnungsbeständen in Erinnerung gerufen werden.Berlin hat – wie wohl keine Stadt in Deutschland aber auch vergleichbaren Metropolen in Europa - in den letzten 25/30 Jahren mehrere Wechsel des Wohnungsmarktes erlebt. Nach der Vereinigung wuchs die Bevölkerung zunächst, aber schon ab Mitte der 1990er Jahre ging die Bevölkerung deutlich zurück. Leerstände waren zu verzeichnen - auch bei den zahlreichen Neubauten, die in den 1990er Jahren in Erwartung des Berliner Wachstums frisch gebaut waren. Berlin führte eine Abrissdebatte – wenn auch nicht so ausgeprägt wie in anderen Städte im Osten Deutschlands. Denn mit dem ab Beginn dieses Jahrzehnts sprunghaften Anstieg der Nachfrage um 40.000 bis 50.000 zusätzliche Einwohner jährlich waren schnell die „Leerstandsreserven“ im Bestand aufgebraucht und  die Mieten stiegen und steigen rasant an.  



Ausgangsbedingungen 
Mietentwicklung bei Neuvermietung 2010 - 2017 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
In den 1990er Jahren trennte sich Berlin von zahlreichen Wohnungsbeständen und verkaufte zwei seiner Wohnungsbaugesellschaften, die GEHAG mit  27.000 Wohnungen (1998) und die GSW mit 66.000 Wohnungen (2004).Die Verkäufe kommunaler Wohnungsbestände mögen vor dem Hintergrund der seinerzeit entspannten Wohnungsmarktlage vertretbar gewesen sein, sind aber sicher längerfristig als ein Fehler einzustufen.Denn mit dem ab Beginn dieses Jahrzehnts sprunghaften Anstieg der Nachfrage um 40.000 bis 50.000 zusätzliche Einwohner jährlich waren schnell die „Leerstandsreserven“ im Bestand aufgebraucht und  die Mieten stiegen und steigen rasant an.  Einkommensschwache oder andere Gruppen, wie große Familien, Alleinerziehende, Wohnungslose, Personen mit Behinderungen oder Geflüchtete, die sich schwer am Wohnungsmarkt selber versorgen können, bedürfen  zunehmend der Unterstützung beim Zugang zu bezahlbaren Wohnungen. Diese Gruppen trifft der zunehmende Verdrängungsdruck aufgrund allgemeiner Mietentwicklung, der bisher hohen umlegbaren Kosten für Modernisierung oder die Verknappung von Mietwohnungen durch Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnungen im Besonderen.Erschwerend kommt hinzu, dass aufgrund der begrenzten Bindungszeiträume von Sozialmietwohnungen, die Zahl der förderrechtlich für diese Zielgruppen geeigneten Bestände in Berlin sehr stark zurückgegangen ist.Daher war und ist die Stärkung der Rolle der kommunalen Wohnungsbestände für die Wohnraumversorgung in Berlin geboten. Dies wird seit mehreren Jahren in Berlin verfolgt, und zwar mit zunehmender Verbindlichkeit und in zunehmendem Umfang.   



• 6 städtische Wohnungsunternehmen/Gesellschaften mit aktuell rd. 315.000 
Wohnungen 

• Land ist Mehrheitseigentümerin der berlinovo mit rd. 20.000 Wohnungen 

• Marktanteil: 17 % der Wohnungen in Berlin (2018) 

• Langfristiges Ziel der Erweiterung des Bestands auf 400.000 Wohnungen 
 

• Ziel der Bestandserweiterung gegenüber Stand 2016  

− bis 2021 um 40.000 WE, darunter rd. 30.000 durch Neubau  

− bis 2026 um 80.000 WE, darunter rd. 53.000 durch Neubau 

 

Städtische Wohnungsbaugesellschaften 

4 

Bestände 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Berlin ist 100%ige Anteilseignerin von 6 städtischen Wohnungsbaugesellschaften, die Mitte 2019 rd. 315.000 Wohnungen halten.Des Weiteren ist Berlin Mehrheitseigentümerin an der berlinovo Immobilien mit rd. 20.000 Wohnungen.Damit befinden sich rd. 17 % der 1,9 Mio. Wohnungen in Berlin im Eigentum städtischer bzw. landeseigener Wohnungs- und Immobiliengesellschaften.�Die rot-rot-grüne Koalition hat das Ziel vereinbart, dass der Bestand der landeseigenen Wohnungsbaugesellschafen auf  400.000 Wohnungen bis 2025 erhöht werden soll.Die konkreten Ziele der Bestandserweiterung für diese Legislaturperiode wurden in einer Kooperationsvereinbarung mit den Wohnungsbaugesellschaften festgezurrt. Danach sollen gegenüber dem Stand 2016 zusätzliche 40.000 Wohnungen hinzukommen, darunter rd. 30.000 durch Neubau.Die längerfristige “Roadmap 2016” für die städtischen Wohnungsunternehmen sieht bis 2026 einen Zuwachs um 80.000 Wohnen vor, darunter 53.000 durch Neubau und  27.000 durch Erwerb.

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVhpux-v_YAhWS3KQKHTx8BdIQjRwIBw&url=http://schoen-wie-wir.de/stadt-und-land/&psig=AOvVaw1gbhsSl6fVS0aZ77c9COYs&ust=1517410879463594


Kooperationsvereinbarung mit städtischen Wohnungsbaugesellschaften 
 
 • Soziale Bewirtschaftung der Bestände 

• 60 % der Neuvermietungen an WBS-Berechtigte 
• darunter 1/4 an besondere Bedarfsgruppen, wie 

Transfereinkommenbeziehende, Obdachlose, 
Geflüchtete, Studierende 

• Erhöhung der Mieten max. 2 % pro Jahr 
• Mietbelastung nicht über 30 % 

Haushaltseinkommen  
• Reduzierte Mietumlage bei Modernisierung 

(6 % statt  8 % der Kosten p.a.) 
• Wohnungstausch bei gleichen Mietbedingungen 

(Online-Plattform) 
• Partizipation der Mieterschaft: 

• Je Unternehmen ein Mieterrat zur Beteiligung an 
Unternehmensentscheidungen, insb. bei 
Modernisierungs-/Instandsetzungsprogrammen 

• Mieterbeiräte in Siedlungen ab 300 Wohnungen 
 
 

 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wesentliche Regelungen der Bewirtschaftung und mietpreisdämpfenden Funktion der städtischen Wohnungsbestände sind in der Kooperationsvereinbarung „Leistbare Mieten, Wohnungsneubau und soziale Wohnraumversorgung“ verankert, von denen nur einige schlaglichtartig angeführt seien: -  60 % der Neuvermietungen der städtischen Wohnungsgesellschaften müssen an für einen Wohnberechtigungsschein (WBS) berechtigte Haushalte gehen. Die Kriterien für Sozialwohnungen gelten also auch für  sogenannte „freie Wohnungen“, die über 90 % der städtischen Bestände ausmachen -  Ein Viertel der vorgenannten „WBS-Vermietungen“ muss besonderen Bedarfsgruppen, wie Transferleistungsbeziehenden, Obdachlosen, Geflüchteten, Studierenden zu Gute kommen.Die Erhöhung der Mieten max. 2 % pro Jahr betragen – also unterhalb des bisherigen BGB-Mietrechts; bei Umsetzung des Mietendeckels gelten natürlich die dann weiter reichenden rechtlichen Bedingungen.Beträgt die  Nettokaltmiete mehr als 30 % des Nettohaushaltseinkommens, kann eine Mietsenkung beantragt werden.Bei Modernisierungen ist die Mietumlage niedriger als bisher gesetzlich zugelassen (6 % statt  8 % der Kosten p.a. bzw. 11% p.a. bis 2018).Jede Mieterin und jeder Mieter einer der sechs landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften kann die jetzige Wohnung gegen eine andere vermietete Wohnung der sechs Landeseigenen über eine Online-Plattform tauschen. Das Besondere dabei ist, dass die Nettokaltmieten beider Wohnungen unverändert bleiben.Die Partizipation der Mieterschaft wurde dadurch gestärkt, dassje Unternehmen ein Mieterrat zur Beteiligung an Unternehmensentscheidungen – insbesondere bei Modernisierungs-/Instandsetzungsprogrammen - eingerichtet wurde sowie  in Siedlungen ab 300 Wohnungen Mieterbeiräte bestehen.



• Mindestens 50 % der Neubauwohnungen gefördert >> mietpreis- und 
belegungsgebunden für WBS-Inhaber / Eingangsmiete 6,50 €/m² nettokalt 

• im freifinanzierten Neubauanteil durchschnittliche Nettokaltmiete unter 10,00 €/m² 

• Sicherung der sozialen Mischung in allen Quartieren, bspw. in innerstädtischen Lagen 
bei Umsetzung des Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung  

 

 

 

 

 

 

 

Neubau der städtischen Wohnungsbaugesellschaften 
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Neubauwohnungen Fertigstellungen 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Der Neubau der städt. WBG hat nach dem Aufbau der Planungs- und Baukapazitäten an Dynamik gewonnen. 2019 werden voraussichtlich 5.000 neue Wohnungen von den städt. WBG fertig gestellt und damit annähernd der von ihnen geforderter Beitrag zum Neubau - 6.000 Wohnungen pro Jahr - erbracht.Der Neubau hat neben der generellen Entlastung des Wohnungsmarkts durch einen nachfragerechten Ausbau des Angebotes insbesondere die Aufgabe, auch Neubauwohnungen für breite Bevölkerungsschichten zugänglich zu machen.Zum einen müssen mindestens 50 % der Neubauwohnungen gefördert errichtet werden, sodass sie mietpreis- und belegungsgebunden für  WBS-Inhaber sind und eine Eingangsmiete von in der Regel 6,50 €/m² nettokalt haben.Zum anderen sollen aber auch die im freifinanzierten Neubauanteil die durchschnittliche Nettokaltmiete unter 10,00 €/m² betragen, sodass eine Leitbarkeit auch für mittlere Einkommensgruppen gewährleistet ist. �Damit wird die soziale Mischung in allen Quartieren – auch den neuen – gesichert. Dies wird beispielsweise ersichtlich, wenn bei neuen Bebauungsplänen aufgrund des Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung  30 % mietpreisgebundene Wohnungen sein müssen. Investoren kooperieren teilweise mit den städt. WBG, die dann  in innerstädtischen Lagen bezahlbaren Mietwohnungsneubau sicher stellen. 



• Soziale Erhaltungsgebiete nach 
§ 172 BauGB, aktuell 58 Gebiete 
mit 880.000 Personen/ 465.000 
Wohnungen 

• u.a. Genehmigungspflicht für 
Rückbau, Änderung oder 
Nutzungsänderung baulicher 
Anlagen und 
Genehmigungsvorbehalt für 
Umwandlungen in 
Eigentumswohnungen 

• Bisher Ausübung von 50 
Vorkaufsrechtsfällen mit  
rd. 1.400 WE zugunsten städt. 
WBG 

Erwerb von Wohnungsbeständen mit Ausübung 
städtebaurechtlicher Vorkaufsrechte 
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58 Soziale Erhaltungsgebiete (Stand: 07/2019 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Funktion der städt. WBG bei der Sicherung der sozialen Mischung und die Vermeidung von Verdrängungen wird unmittelbar sichtbar bei den sozialen Erhaltungsgebieten nach § 172 Baugesetzbuch - auch „Millieuschutzgebiete“ genannt.In den aktuell 58 sozialen Erhaltungsgebieten, in denen rund 880.000 Personen leben (465.000 Wohnungen), soll die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung erhalten werden. Hierzu bestehen u.a. besondere Genehmigungspflichten für Rückbau, Änderung oder Nutzungsänderung baulicher Anlagen oder Genehmigungsvorbehalte für Umwandlungen in Eigentumswohnungen.Eine Option, die  Ziele des Erhaltungsrechts sicherzustellen, ist das gemeindliche Vorkaufsrecht (nach § 24 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 Var. 2 BauGB). Sofern der Käufer keine Bereitschaft zur Einhaltung �der städtebaulichen Ziele durch eine sogenannte Abwendungsvereinbarung, die Regelungen zu Miethöhe, Modernisierung, Umwandlungen etc. enthält, zeigt, kann das gemeindliche Vorkaufsrecht ausgeübt werden. Die Bezirke üben dies zumeist zugunsten einer städt. WBG aus, die die Erhaltungsziele durch entsprechende Bewirtschaftungsstrategien gewährleistet.  Bisher wurden 50 Vorkaufsrechtsfälle mit rd. 1.400 WE zugunsten einer städtischen WBG ausgeübt.  Hierbei ist nicht allein die Zahl der direkt wirksamen Vorkaufsrechtsausübungen relevant, sondern auch das Signal an den Markt und Investoren, dass nicht alle spekulativen Käufe und Verwertungsstrategien hingenommen werden (was sich auch in Abwendungsvereinbarungen oder den Verzicht auf entsprechende Käufe niederschlagen kann).



„Re-Kommunalisierung“ Beispiele 2019  

Ankauf von Wohnungsbeständen 

Karl-Marx-Allee 
670 Wohnungen 

Kosmosviertel 
1.821 Wohnungen 

Heerstraße Nord und 
Reinickendorf  
(Ado-Portfolio) 
5.894 Wohnungen 

Pallasseum 
“Sozialpalast“ 
514 Wohnungen 
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Ankauf von Bestandswohnungen  
(ohne Vorkausfrechtsausübung) 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Kommunalisierung von Wohnungsbeständen durch den Ankauf von Wohnungsportfolien ist ein wichtiger weiterer Baustein zur Stärkung der städtischen WBG.Der Ankauf von Wohnungsportfolien soll bevorzugt in ausgewiesenen Milieuschutzgebieten oder in Gebieten mit hohem Anteil von Transfereinkommensbeziehern liegen; darüber hinaus besitzt der Erwerb von Beständen des sozialen Wohnungsbaus hohe Priorität. [Hintergrundinfo: Kriterien gemäß Senatsbesprechungsunterlage 10.9.19]. Die Marktlage und die hohe Zahlungsbereitschaft von Investoren hat Ankäufen großer Pakete durch die städt. WBG Grenzen gesetzt. 2019 zeichnet sich mit mindestens 4 großen Paketen mit knapp 9.000 Wohnungen eine besonders umfangreiche Zahl erworbener Wohnungsbestände ab.Die aktuellen Beispiele repräsentieren dabei unterschiedliche Konstellationen der Kommunalisierung bzw. Re-Kommunalisierung sowie der Bewältigung sozial- und wohnungspolitischer Herausforderungen:Das Gros der aktuellen Erwerbungen sind Re-Kommunalisierungen ehemals städtischer Bestände. Bei dem Kosmosviertel und der Karl-Marx-Allee handelt es sich im Rahmen der DDR-Altschuldenhilfe privatisierte Bestände. Das Portfolio der Ado AG in der Heerstraße Nord und in Reinickendorf gehörte zur 2004 verkauften GSW.Das Pallasseum, im Volksmund auch „Sozialpalast“ genannt, steht für die Übernahme von Sozialmietwohnungsbeständen aus privater Hand. In allen Fällen gilt es besondere wohnungspolitische und/oder quartiersbezogene Herausforderungen mit dem (wieder)erlangtem kommunalen Eigentum zu bewältigen:Das Pallasseum ist Schwerpunkt des „Schöneberg Norden“, in dem durch Quartiersmanagement ein sozialer Brennpunkt zu stabilisieren ist.Das Quartier „Heerstraße Nord“  ist Teil des Programmsgebiets  „Soziale Stadt“Im Kosmosviertel drohte aufgrund der notwendigen Instandsetzung und Modernisierung der Bestände die Verdrängung der vielfach (sehr) einkommensschwachen Haushalte des Quartiers.In der Karl-Marx-Allee drohte der vornehmlich älteren Bewohnerschaft die Verdrängung aufgrund der sehr exponierten Lage.Die städt. WBG haben nunmehr die Aufgabe, die notwendigen Bestandsmaßnahmen mit für die Bewohnerschaft tragfähigen Mieten umzusetzen. Bei Teilen der Erwerbungen, bei denen die vorgegebenen Strategien nicht bei den Einstandskosten des städtischen Wohnungsunternehmen nicht tragfähig waren, wurden von Berlin Zuschüsse geleistet (verbunden mit verbindlichen Belegungsrechten).      

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPl97y5vrkAhUNGuwKHSplBLUQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.berliner-zeitung.de/berlin/rundgang-mit-raed-saleh--heerstrasse-nord--diesen-kiez-kauft-berlin-jetzt-zurueck--33247142&psig=AOvVaw1DOJx81nEZIyPOG-SWIeOC&ust=1570010453737904
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.berliner-zeitung.de/berlin/spektakulaerer-coup-berlin-kauft-klammheimlich-pallasseum-31782414&psig=AOvVaw1vIRQNUQOZWLKYnp9vciYl&ust=1570111360224751


Geschütztes Marktsegment & „Housing First“ 

Besondere Bedarfsgruppen 

• Kooperationsvertrag des Landes und der WBGen zur 
Versorgung Wohnungsloser oder von Wohnungslosigkeit 
bedrohter Menschen – dem Geschützten Marktsegment – 

• Ziel ist die Vermittlung und die dauerhafte Sicherung von 
jährlich 1.123 Wohnungen für Menschen, die sich nicht ohne 
Hilfe mit Wohnraum versorgen können.  

 

 

 

 

 

 

• Kooperation der städtischen Wohnungsunternehmen mit der 
Berliner Stadtmission e.V. und der Neue Chance gGmbH in dem 
auf 3 Jahre angelegten Modellprojekt „Housing First Berlin“ 

• Hier werden wohnungslose Menschen mit multiplen Problemlagen 
langfristig mit Wohnraum versorgt und betreut. 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Geschütztes MarktsegmentIn  2018  wurde  die  vorgegebene  Wiedervermietungsquote von 60 %  an WBS-berechtigte Haushalte mit durchschnittlich 60,88%  (=  9.270  Wohnungen) erfüllt. Die Vorgabe einer Wiedervermietungsquote von 25 % an besondere Bedarfsgruppen wurde, wie auch im Jahr 2017, mit 37,81 %  (=  5.757  Wohnungen)  deutlich  übererfüllt.  Trotz  stark  sinkender Fluktuation  wurden  1.127  Wohnungen  über  das  GMS-Kontingent  und  889  Wohnungen  an Geflüchtete vermietet.Housing FirstGewobag: Im Rahmen der Kooperation sind 6 Mietverträge geschlossen worden. Howoge: An das Projekt „Housing First Berlin“ wurden 5 Wohnungen vergeben.Stadt und Land: Es wurden 2 Wohnungen zur Verfügung gestellt.WBM, degewo und Gesobau sind mit dem Träger in Kontakt und haben die Bereitschaft Wohnungen zur Verfügung zu stellen.



 

 

Fazit 
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• Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften sind die wichtigste Säule der sozialen  
Wohnraumversorgung Berlins. 

• Die Versorgungsfunktion wurde sukzessive durch verbindliche Vorgaben für die 
Bewirtschaftung und Vermietung der Bestände ausgebaut. 

• Erweiterungen der Bestände durch Neubau, Ausübung von Vorkaufsrechten oder 
Erwerb von Wohnungsportfolios erfüllen mit unterschiedlichen Schwerpunkten wichtige 
wohnungs- und sozialpolitische Funktionen und Aufgaben der Quartiersentwicklung; 
regelmäßig wird die stadtweite Bezahlbarkeit des Wohnens und der Erhalt der sozialen 
Mischung befördert. 

• Zur Erfüllung der gestellten Aufgaben sind die städtischen WBG durch Beiträge Berlins 
zu stärken (Grundstücke, Ausschüttungsverzichte, Eigenkapitalzuschüsse). 

• Der Ausbau der städt. Wohnungsbestände ist weiter (verstärkt) fortzusetzen,  
um das Ziel von 400.000 landeseigenen Wohnungsbeständen zu erreichen.   

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften sind aus Sicht der rot-rot-grünen Koalition bzw. gemäß der Koalitionsvereinbarung 2016 die wichtigste Säule der sozialen  Wohnraumversorgung Berlins.Die Versorgungsfunktion der städtischen WBG wurde in den letzten Jahren sukzessive durch verbindliche Vorgaben für die Bewirtschaftung und Vermietung der Bestände ausgebaut.Die Erweiterung der Bestände durch Neubau, Ausübung von Vorkaufsrechten oder Erwerb von Wohnungsportfolios haben unterschiedliche wohnungs- und sozialpolitische Funktionen und Aufgaben der Quartiersentwicklung. Gemein ist ihnen, dass sie stadtweit die Bezahlbarkeit des Wohnens und die soziale Mischung sichern.Um die gestellten Aufgaben erfüllen zu können, sind die städtischen WBG auch durch Beiträge Berlins zu stärken, sei es durch Grundstücke, den Verzicht auf Ausschüttungen oder projektbezogene Eigenkapitalzuschüsse.Der bisherige Ausbau der städt. Wohnungsbestände ist ein wichtiger Schritt, der aber weiterer bedarf. Um das Ziel von 400.000 landeseigenen Wohnungsbeständen Mitter der 2020er zu erreichen, bedarf es des fortgesetzten Ausbaus von Neubau und Bestandserwerbungen.  



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 

weitere Informationen unter 
www.stadtentwicklung.berlin.de 
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